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Klaganspruch – Urteilsanspruch 
Klaganspruch – Urteilsanspruch 

 

§ 19 Satz 1 ABGB: 
Jedem, der sich in seinem Rechte gekränkt zu sein erachtet, steht es frei,  

seine Beschwerde vor der durch die Gesetze bestimmten Behörde 
anzubringen. 

 

In streitigen Zivilsachen heißt die „Beschwerde“ Klage, und die hierfür bestimmten „Behörden“ 
sind die Landes- und Bezirksgerichte (§ 1 JN). 

 
          Klaganspruch gegen Staat → Urteilsanspruch 
                           ↓                                              ↑              ↓  →  stattgebend → 
§ 19 ABGB: Klage + Prozessvoraussetzungen  →  Urteil:          oder 
                           ↑                                                             ← abweisend × 

                    behaupteter materieller Anspruch gegen Beklagten 
 

 

Anspruchsverzicht 

•  Verzicht auf den Klaganspruch = Klageverzicht 
 

Der Berechtigte kann auf seinen Klaganspruch verzichten – sowohl während eines 
Prozesses als auch vor einem Prozess. Während eines Prozesses geschieht dies gewöhn-
lich in der Weise, dass er die Klage unter Anspruchsverzicht zurücknimmt. Dieser Kla-
geverzicht bedeutet einen Rechtsschutzverzicht und nimmt dem Berechtigten das 
Rechtsschutzinteresse. Das Rechtsschutzinteresse ist aber eine Prozessvoraussetzung. 
Brächte der Verzichtende dennoch eine (neuerliche) Klage ein, so müsste diese mit 
Beschluss als unzulässig zurückgewiesen werden (§ 237 Abs 4 ZPO).  
 

•  Verzicht auf den materiellen Anspruch = Erlassvertrag 
 

Der Berechtigte kann auf seinen materiellen Anspruch verzichten. Allerdings ge-
schieht dies – anders als beim Klageverzicht – nicht durch einseitige Erklärung (gegen-
über dem Gericht), sondern in Form eines Erlassvertrags, den er mit dem Schuldner 
schließt (§ 1444 ABGB). Erst dieser lässt das materielle Recht erlöschen. Brächte der 
Verzichtende dennoch eine (neuerliche) Klage ein, so müsste diese mit Urteil als un-
begründet abgewiesen werden.  
 

•  Doppelverzicht 
 

In der Klagezurücknahme unter Anspruchsverzicht kann der Klageverzicht mit ei-
nem (vom Schuldner akzeptierten) materiellen Verzicht verbunden sein. Dann spre-
chen wir von einer doppelfunktionellen Parteihandlung, die sich aus einer Prozess-
handlung (dem Klageverzicht) und einem materiellen Rechtsgeschäft (dem Erlassver-
trag) zusammensetzt. Beide Teile haben eigenständige Funktionen: einerseits wird der 
Rechtsschutz, andererseits das materielle Recht aufgegeben. Deshalb sprechen wir 
hier von einem Doppeltatbestand, bei dem die Wirksamkeit beider Teile selbständig 
zu prüfen ist. Es kann vorkommen, dass der eine Teil wirksam, der andere Teil un-
wirksam ist. Das ist dann bei der prozessualen Behandlung der (neuerlichen) Klage zu 
beachten: Zurückweisung durch Beschluss oder Abweisung durch Urteil.  
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Internationale Zuständigkeit nach 
der EuGVVO 

•  Allgemeiner Gerichtsstand (Art 4) 

Zuständig sind die Gerichte des Mitgliedstaats, 
in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat. 

 
     

Beispiel:            Kläger      Beklagter  

  Wohnsitz im MS A  Wohnsitz im MS B  

    ▼ 

    Gerichte des MS B zuständig 
 

•  Besondere Gerichtsstände 
Ergänzen den allgemeinen Gerichtsstand (Wahlgerichtstände, Art 7 f, 10 ff, 17 ff, 20 ff) 

oder schließen ihn aus (Zwangsgerichtstände, Art 24) 

Dadurch kann es zusätzlich oder ausschließlich zur Zuständigkeit der Gerichte im MS 
des Klägers oder eines dritten MS kommen. 

 
 

Beispiele:     

Klage auf Leistung aus 
einem Vertrag, der im 
MS A zu erfüllen ist: 

 Klage auf Ersatz eines 
Schadens, der im MS C 

eingetretenen ist: 

 Klage wegen dinglicher 
Rechte an unbeweglicher 

Sache, die im MS C 
belegen ist: 

▼  ▼  ▼ 

Kläger kann auch im 
MS A klagen 

Wahlgerichtsstand des 
Erfüllungsorts: Art 7 Z 1 

Buchst. a 

 Kläger kann auch im 
MS C klagen 

Wahlgerichtsstand des Orts 
des Schadenseintritts: 

Art 7 Z 2 

 Kläger kann nur im 
MS C klagen 

Zwangsgerichtsstand des 
Belegenheitsorts: 

Art 24 Z 1 
 
 

•  Internationale Prorogation (Art 25) 
Innerhalb bestimmter Grenzen lässt die EuGVVO auch abweichende 

Parteienvereinbarungen über die internationale Zuständigkeit zu. 
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Landesgerichtliches Zivilverfahren erster Instanz 
von der Klage bis zum Urteil 

Landesgerichtliches Zivilverfahren erster Instanz 

 
IVII. Anbringen der Klage bei Gericht 

bewirkt   Gerichtsanhängigkeit   
 

Mahnklagen = Zahlungsklagen bis € 75.000 
Sie enthalten den Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls. 
gewöhnliche Klagen = alle anderen Klagen 
nämlich Zahlungsklagen über € 75.000, Individualleistungsklagen, 
Feststellungsklagen und Rechtsgestaltungsklagen 

 

  

IVII. Prüfung der Klage durch das Gericht 
auf Prozessvoraussetzungen 

 

  

IIIII. Zustellung der Klage an den Beklagten 
bewirkt   Streitanhängigkeit   

 

Mahnklagen mit Zahlungsbefehl  
Gegen Zahlungsbefehl ist Einspruch binnen vier Wochen möglich.  
Sonst wird der Zahlungsbefehl rechtskräftig und vollstreckbar. 
gewöhnliche Klagen 
enthalten den Auftrag zur Klagebeantwortung binnen vier Wochen. 

 

  

IIIV. Klagebeantwortung (= Einspruch bei Mahnklagen) 
 –  mit Streitablehnung (wegen Unzulässigkeit der Klage) oder/und 
 –  mit   Streiteinlassung   (wegen Unbegründetheit der Klage) 
   

IIIV. Ladung der Parteien zur mündlichen Streitverhandlung 
 

  

IIVI. Weiterer Schriftsatzwechsel 
–  in der mindestens dreiwöchigen Vorbereitungsfrist 

   

IVII. Mündliche Streitverhandlung 
 –  Aufruf der Sache 
 –  mündliche Parteienvorträge (vollenden die Streiteinlassung) 
 –  Sichtung des Streitstoffs mit Erörterung der Tat- und Rechtsfragen 
 –  Bekanntgabe des Prozessprogramms, insb des Beweisprogramms 
 –  Herbeischaffen des Beweismaterials 
 –  Beweisaufnahme 
 –  Beweiserörterung und allenfalls Rechtsfragenerörterung 
 –  Vergleichsversuch 
 –  Legen der Kostenverzeichnisse 
 –  Beschluss auf Schluss der mündlichen Streitverhandlung 
   

VIII. Vierwöchige Urteilsschöpfungsfrist (Urteilsabgabefrist) 
 

  

IIIX. Urteil  
Fällung (intern) und Erlass (extern) 

 

  

IIIX. Eintritt der Rechtskraft 
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Ablauf des Europäischen Mahnverfahrens nach der EuMVO 

 Formblatt A (Anhang I der VO) 
keine Anwaltslast 

   1. Antrag auf Erlass 
eines Europäischen 

Zahlungsbefehls 
(Art 7)   

       

alle formellen Voraussetzungen 
erfüllt sind 

 Verbesserungsauftrag 
(Art 9) 2. Prüfung durch das 

Gericht (Art 8) ob 
die Forderung begründet  
erscheint 

   

    
Zurückweisung (Art 11), wenn 

   • unvollständiger/fehlerhafter Antragsinhalt nicht 
nach Art 9 verbessert wurde, 

• sonstige Voraussetzungen für den Erlass eines Europ. 
ZB nicht erfüllt sind 

• oder die Forderung offensichtlich unbegründet ist. 
       

3. Erlass des Europ. 
Zahlungsbefehls 

(Art 12) 

 Formblatt E (Anhang V) 
„so rasch wie möglich und idR binnen 30 Tagen“ nach Antragsstellung; 
Zustellung an den Antragsgegner (Beklagten) 

   Verteidigungsmit te l :     

   Einspruch (Art 16) 
Formblatt F (Anhang VI), binnen 
30 Tagen beim Ursprungsgericht 

 je nach Klägerantrag (Art 17): 
Überleitung in ordentlichen 

Zivilprozess oder 
Verfahrensende 

       

4. Vollstreckbar-
erklärung  
(Art 18) 

 Formblatt G (Anhang VII) 
Das Ursprungsgericht erklärt den Europ. Zahlungsbefehl für 
vollstreckbar und übersendet dem Antragssteller den vollstreckbaren 
Zahlungsbefehl. 

       

   Verteidigungsmit te l :     

   Antrag des Antragsgegners beim 
Ursprungsgericht auf 
Überprüfung (Art 20) 

 

     

    
  

  

  

  

5. Vollstreckung 
(Art 21)  

direkte Vollstreckbarkeit 
in den anderen MS (keine 

weitere Vollstreckbar- 
keitserklärung 
erforderlich) 

  

Ursprungsgericht erklärt den 
Europ. ZB für nichtig bei 
• Zustellverzögerungen ohne 

Verschulden des 
Antragsgegners (Beklagten), 
so dass dieser nicht rechtzeitig 
Vorkehrungen für seine 
Verteidigung treffen konnte 

• höherer Gewalt/sonstigen 
ausgewöhnlichen Umständen

• offensichtlich 
unrechtmäßigem Erlass des 
Europ. ZB 

  

Antrag des Antragsgegners beim 
Ursprungsgericht auf 
Überprüfung (Art 20) 

+ optional 

Antrag im Vollstreckungsstaat auf 
Aussetzung oder Beschränkung
des Vollstreckungsverfahrens 

(Art 23)        
   Antrag im Vollstreckungsstaat auf 

Verweigerung der Vollstreckung 
(Art 22) 

 Gericht im Vollstreckungsstaat 
verweigert Vollstreckung bei 
• Unvereinbarkeit des ZB mit 

früherer Entscheidung oder 
früherem ZB 

• bereits erfolgter Bezahlung 
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Die erste Seite der Klage- 
schrift enthält nur den Klage- 
kopf. 
 
I.  Klagekopf = Rubrum 
 
Zu bezeichnen sind: 
(notwendiger Klageinhalt) 
 
G e r i c h t 
 
 
 
 
 
P a r t e i e n 
 
V e r t r e t e r 
 
Qualifizierte Parteienvertreter 
(Rechtsanwalt, Notar) müssen 
sich nur auf die erteilte Voll- 
macht berufen, nichtqualifi- 
zierte müssen sie nachweisen. 
 
 
 
 
 
 
S t r e i t s a c h e 
 
Die Klage ist in so vielen Aus- 
fertigungen einzubringen, dass 
jedem Gegner eine Ausferti- 
gung zugestellt und eine wei- 
tere für den Gerichtsakt behal- 
ten werden kann. 
Der Inhalt des Klagekopfs ent- 
spricht den allgemeinen Erfor- 
dernissen eines Schriftsatzes  
(§ 75 ZPO). 
 
 
II.  Kompetenz- 
      sachverhalt 
= Zuständigkeitsgrund, ergibt 
sich meist aus Klagekopf 
(oben I) oder aus Klagegrund 
(unten III), sonst ist er eigens 
anzuführen (zB Prorogation): 
Auch er gehört zum notwendi- 
gen Klaginhalt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
An das 
Landesgericht Linz 
 
    Museumstraße 12 
    4020 Linz 
 
Klagende Partei:  Vera W i r r, 
    Angestellte in 
    4020 Linz, Promenade 70 
    vertreten durch  
    Dr. Paul BEINHART 
    Rechtsanwalt in  
    4020 Linz, Herrenstr. 115 
    Vollmacht erteilt 
 
Beklagte Partei:   Gregor G i e r i g, 
    Kaufmann in 
    4020 Linz, Landstr. 110 
 
 
wegen:   Euro 82.000,– s.A.  
 

zweifach 
1 Halbschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K L A G E 
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Ich habe dem Beklagten, meinem damaligen Lebens- 
gefährten, im Feber 2011 ein zinsloses Darlehen in der 
Höhe von € 82.000 auf die Dauer von fünf Jahren ge- 
währt. Als er nach Auflösung der Lebensgemeinschaft 
die fällige Rückzahlung verweigerte, sah ich mich ver- 
anlasst, ihn zu klagen. Darauf kam es zwischen ihm und 
mir zu einer heftigen Auseinandersetzung, in deren 
Verlauf er mir drohte, er werde sich erschießen, wenn 
ich die Klage nicht zurücknehme. Diese Drohung des 
Beklagten versetzte mich in solche Furcht, dass ich in der 
Vorbereitenden Tagsatzung die Klagezurücknahme un- 
ter Anspruchsverzicht erklärte. Ich war damals nach 
einem Nervenzusammenbruch in denkbar schlechter 
seelischer Verfassung und nicht geschäftsfähig. Die Er- 
klärung habe ich nur aus Angst und nicht aus freien 
Stücken abgegeben. Jetzt bin ich aber voll bei Vernunft 
und will mein Geld wiederhaben. 
 
Beweis: PV; 
  Dr. med. Hiob Angstverström, 
  Nervenfacharzt,  
  4020 Linz, Landstraße 117; 
  RA Dr. iur. Paul Beinhart; 
  Akt 9 Cg 85/2016 des LG Linz 
 
 
 
 
 
Aufgrund dieses Sachverhalts beantrage ich das 
 

U R T E I L : 
 
Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei 
82.000 Euro samt 4% Zinsen ab Klagerhebung und die 
Prozesskosten binnen vierzehn Tagen zu bezahlen. 
 
 

 
Vera Wirr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  Klagegrund 
Der Klagegrund enthält die 
Sachverhaltsbehauptung des 
Klägers und muss den Streit-
gegenstand individualisieren. 
Insoweit gehört er zum not-
wendigen Klaginhalt. Darüber 
hinaus soll er den Klagan- 
spruch kurz und vollständig 
begründen; diese Klagerzäh- 
lung gehört zum ratsamen 
Klaginhalt. 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  Beweismittel 
Zugleich soll der Kläger die 
Beweismittel benennen, die er 
in der mündlichen Streitver- 
handlung zur Erhärtung des 
Klagegrundes benützen will. 
Trotz dem Grundsatz der Be- 
weisverbindung gehört die Be- 
nennung der Beweismittel nur 
zum ratsamen Klaginhalt. 
 
 

V. Klagebegehren = Klag- 
V. antrag = Urteilsantrag 
Das Klagebegehren enthält 
die Rechtsfolgebehauptung des 
Klägers und muss bei Zah- 
lungsklagen ziffernmäßig be- 
stimmt, bei allen anderen Kla- 
gen individualisiert sein. Es 
gehört zum notwendigen Klag- 
inhalt. 
 
VI.  Unterschrift der kla- 
VI.  genden Partei 
Im Anwaltsprozess unter-
schreibt nur der Rechtsanwalt 
handschriftlich, gewöhnlich im 
Klagekopf unterhalb der Be- 
rufung auf die erteilte Voll- 
macht. 
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 Klagebeantwortung (Muster) 

 30 

Geschäftszahl = 
Aktenzeichen            

Ordnungsnummer  

 

I.  Kopf der Klagebeant-
wortung = Rubrum 
 

Zu bezeichnen sind  (notwen-
diger Inhalt der Klagebeant-
wortung): 
 
G e r i c h t 
 

 

 

 

 

 
P a r t e i e n 
 

 

 
V e r t r e t e r  
 

 

 

 

 

 

 

 
Qualifizierte Parteienvertreter 
(Rechtsanwalt, Notar) müssen 
sich bloß auf die erteilte 
Vollmacht berufen, andere 
müssen sie nachweisen. 
 

 

 
S t r e i t s a c h e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Cg 12/2018 
2          

 
 
 
 
 
 
 
 
An das 
 

 Landesgericht Linz 
 

    Museumstraße 12 
    4020 Linz 
 
Klagende Partei:  Vera W i r r, 
    Angestellte in 
    4020 Linz, Promenade 70 
    vertreten durch  
    Dr. Paul BEINHART 
    Rechtsanwalt in  
    4020 Linz, Herrenstr. 115 
 
 
Beklagte Partei:   Gregor G i e r i g, 
    Kaufmann in 
    4020 Linz, Landstr. 110 
    vertreten durch 
    Dr. Peter HARTBEIN, 
    Rechtsanwalt in  
    4020 Linz, Spittelwiese 4 
    Vollmacht erteilt 
 

 
 
wegen:   Euro 82.000,-- s.A.  
 

zweifach 
1 Halbschrift 

 
 
 

K L A G E B E A N T W O R T U N G 
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